
Stadt - Gemeinde / Reg.-Bezirk

lfd. Nr.

| | Baudenkmal ortsfestes Bodendentaal | bewegliches Denkmal [ Denkmalüereich *)

) Denkmalbereiche die durch Satzuna, Bebauunasplan oder ordnungsbehördliche Verordnung den Vorschriften des Denkmalschutzes unterliegen. Bei Denkmalbereichen
kann anstelle der folgenden Angaben auf die Satzung, den Bebauungsplan oder die Verordnung Bezug genommen werden.

Kurzbezeichnung
des Denkmals

lagemäßige Bezeich¬
nung des Denkmals
(Koordinatenbezeichnung oder
Straßenname und Hausnummer
oder Grundbuchbezeichnung)

Darstellung
der wesentlichen
charakteristischen
Merkmaie
des Denkmals

Tag der Eintragung

i'Büenstrasse 37

Muhlenstrasse 3/

Faöwfchaus aus der 2.Hälfte des IS. Oahrlu«xierts,Hcinglage über der Mühlai-

strasse in groser Grünfläche. Eingeschossiges Wohnhaus mit Giebel zur

Mihienstrasse, Krüppelwalrndaeh, grosser Dachüberstand an den Siebelseiten,

Eingang an der hinteren Giebelseite.

Das Schieferhaus ist bedeutend für die /roeits-und Produictionsverhältnisse

sowie für die städtebauliche Bitwicklung Mülheims in den ländlichen

Bsnsichen im 1850; es ist erhaltenswert aus wissenschaftlichen sowie

städtebaulichen Gründen.

Unterschrift L »iAc



Eigentümer

Nutzungsberechtigter

Nutzungsart

Bescheid qem. § 3 Abs. 3 D

Bestandskräftig (Rechtsmittelfrist

SchG ab am abgelaufen) am

Hinweis auf Sachakten

Rona^hrirhtim mn an I anrisrhaftsverband ab am 		

Erlaubnisse nach § 9 DSchG:
Raum für Foto des Denkmals

Benachrichtigungen über Fortschreibung / Löschung


